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Der Drömling – eine gemeinsame Landschaft
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Auszug NSG-VO „Ohre-Drömling“ § 3 Schutzzweck

• Absatz 2: „Anzustreben ist, in den Kern- und 

Nässezonen Wasserstände zu erreichen, die zum 

Erhalt des Niedermoorkörpers führen. Die 

bestehenden offenen Wiesen- und Weidelebensräume 

sollen durch eine den Standortbedingungen 

angepasste Landwirtschaft erhalten und entwickelt 

werden.“

• Absatz 3: „Der gebietsspezifische Schutzzweck besteht 

insbesondere in …der Bewahrung von naturnahen 

Ökosystemen der Nass- und Feuchtstandorte 

(Schutzzonen I bis III) …der Erhöhung der 

Wasserrückhaltung und gebietsweisen Anhebung 

des Grundwasserstandes (Schutzzonen I und II)“



1994 2011

Wichtigstes Schutzziel: Erhalt des Niedermoores 



…mit seinen hieran gebundenen Lebensräumen und Arten 

Sumpfdotterblumen-Nasswiese 

und Erlenbruchwald





Erhalt des Stauanlagensystems im Drömling







Wasserrechtsverfahren Drömling –

wer staut wann wie lange wie hoch???

o Sicherung der weiteren Finanzierung des 

Stauanlagensystems 1991/92

o Überprüfung der Wasserdargebotssituation aller 
Stauanlagen – Reduzierung der Anzahl 1991-95

o Stauzielabstimmung mit Land- und Wasserwirtschaft 
1993-98, fristwahrende Beantragung Stauziele für die 
gegenwärtige Betriebsweise 1999

o Zuordnung der Stauanlagen nach der Nutznießerschaft

o Erarbeitung detaillierter Antragsunterlagen  2003/2004, 

Antragstellung wasserrechtliche Erlaubnisverfahren
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LHW = Gew. I.O. - Abschlagwehre + Schöpfwerke 8 11

LHW = Gew. I.O. - Stützschwellen 3

BRV = Gew. I.O. im Drömling - Stauanlagen § 83a 

- Vorteil (von FB) 37
102

BRV = Gew. II.O. im Drömling - Stauanlagen §

83a - Vorteil 65

Gemeinden = Gew. II.O. Teiche - Stauanlagen 

§ 83a - Vorteil 4 4

UHV = Gew. II.O. - Abschlagswehre/ Staue 

Ausbau (mit Bedienung) 43
125

UHV = Gew. II.O. - Stützschwellen (Bestandteil 

des Gewässers) 78

UHV = Gew. II.O. - Sohlgleiten 4

Gesamtanzahl Stauanlagen 242

Zuständigkeit und Kostenträgerschaft  für die Stauanlagen



§ 52

Umfang der Gewässerunterhaltung

(zu § 39 WHG)

Die Unterhaltung umfasst auch die Pflege und Entwicklung. 

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind insbesondere:

4.die Unterhaltung und der Betrieb der Anlagen, die der  

Abführung des Wassers dienen; hierzu zählen auch 

Anlagen, die als Bestandteil des Gewässers dessen 

Ausbauzustand bestimmen und sichern.



Grundlage: ab 1992 Messnetz mit bis zu 459 Messpunkten
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Umsetzung des Rahmenkonzepts Drömling des MLU von 2003 
durch 4 Flurbereinigungs- und 11 Wasserrechtsverfahren



Wasserbewirtschaftungsmodell WbalMo Drömling: 

Variantenvergleich Istzustand - Wiedervernässung



Stauversuche unter 

Einbeziehung Betroffener 

und Auswertung in den 

Schaukommissionen





Stauversuch Rätzlinger Drömling 25. Januar 2008



Überflutungsflächen Stauversuch Langer Winkel



Naturschutzgroßprojekte in beiden Bundesländern



Eigentumskulisse im Naturschutzgebiet Ohre-Drömling 2005



Schutzzonen im Naturschutzgebiet Ohre-Drömling 2005

















Variantenuntersuchung naturschutzkonformes Grünlandmanagement



Machbarkeitsstudie und 

Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Einsatz von 

Spezialerntetechnik auf  vernässten 

Grünlandstandorten im Naturpark Drömling





Gewässerunterhaltung als Pflege- und Entwicklungsmaßnahme





vorgezogenen 

Sommerkrautung 

der Hauptgewässer Juli 2008



Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen für Gewässer-Arten

einseitige Gewässerunterhaltung

und Brückenaufweitungen/Bermen



Verbreitung des Bibers in Deutschland

1954 2007

Drömling



Biberreviere Ohre-Einzugsgebiet 1990



1995



2000



2010



2015



Wiederbesiedlung des 

Weser-Einzugsgebietes

vom Elbe-Einzugsgebiet 

über den Drömling



Entwicklung der Drömlingspopulation des Elbebibers

und der Anträge auf Dammentnahmen des UHV Obere Ohre







11 Dämme wurden Drainiert, 

aktuell 5 Drainagen im 

Drömling, bei 5 Dämmen wurde 

der Damm um ca. 40 cm 

zurückgebaut





Dammentnahmeanträge mit Genehmigungsstatus 

der Jahre 2008-2015
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2%
4%

9%
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Entwicklung der Drömlingspopulation des Elbebibers

und Kosten für Biberaktivitäten des UHV Obere Ohre



Dauerhafte finanzielle Bezuschussung des 

Unterhaltungsverbandes „Obere Ohre“ als Ausgleich 

für die Mehrkosten durch Biberschäden

3.8.2 Biberbedingte Mehraufwendungen der Unterhaltungsverbände

… ab 2019 vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages anteilige 

Erstattung in Höhe von 80 v.H. der durch Biber verursachten Kosten … 

Handlungsempfehlungen für 

den Umgang  mit dem Biber in Sachsen-Anhalt: 



Der Drömling – ein gemeinsames 

Biosphärenreservats - Projekt








